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1  Einleitung 

Die Ereignisse des Jahres 2016 werden für die zukünf-

tige Entwicklung der Rahmenbedingungen der europäi-

schen Landwirtschaft Folgen haben, die zum derzeiti-

gen Zeitpunkt nur schwer abzuschätzen sind. Mit dem 

mehrheitlichen Votum für den Austritt Großbritan-

niens aus der Europäischen Union (EU) wird es erst-

mals ein Austrittsverfahren eines EU-Mitgliedstaates 

geben. Gleichzeitig intensiviert sich die Diskussion 

über die Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 

nach 2020. Einige Vorschläge fordern sehr weit-

reichende Änderungen. Aber auch die gesellschaft-

lichen Erwartungen und Anforderungen an den Sektor 

und die landwirtschaftlichen Erzeuger unterliegen 

einem Wandel. Neben der Diskussion von Aspekten 

des Tierwohls und dem Beitrag der Landwirtschaft zur 

Reduktion der Nitratbelastung im Grundwasser wird 

von dem Sektor ein Beitrag zur Reduktion von Treib-

hausgasen verlangt. Schließlich war die Agrarpolitik 

auf Ebene der EU und der Mitgliedstaaten auch 2016 

gefordert, Maßnahmen zur Abmilderung der Auswir-

kungen gesunkener Milchpreise auf die Erzeuger zu 

ergreifen. 

Nach einer einleitenden Darstellung der globalen 

Preistendenz auf den Agrarmärkten und des Standes 

internationaler Verhandlungen über (Agrar)handels-

fragen wird im Rahmen dieses Beitrages ein Über-

blick über die Diskussion einer zukünftigen GAP ge-

geben. Ausgewählte Positionen werden ausführlicher 

vorgestellt. Daneben beschäftigt sich dieser Beitrag mit 

widersprüchlichen Anreizen agrarpolitischer Instru-

mente hinsichtlich des landwirtschaftlichen Beitrages 

zur Emission von Treibhausgasen. Abschließend fasst 

der Beitrag die agrarpolitischen Maßnahmen auf dem 

Milchmarkt zusammen. 

2  Globale Entwicklungen 

2.1  Entwicklung der Agrarpreise  
(FAO-Indizes) 

Der Rückgang der globalen Agrarpreise hat sich 2016 

in vielen Sektoren verlangsamt und die meisten Preis-

indizes zeigen Anzeichen einer Erholung. Der FAO 

Food Price Index (FFPI) auf monatlicher Basis stieg 

von Januar bis Dezember 2016 um 16 Punkte. Bei 

einer stärker disaggregierten Betrachtung wird deut-

Abbildung 1.  Entwicklung des FAO-Preisindizes für verschiedene Agrarprodukte 

 

Quelle: FAO (2017) 
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lich, dass in den zurückliegenden Monaten im globa-

len Maßstab vor allem Preise für Zucker, pflanzliche 

Öle und Milchprodukte am stärksten anstiegen (siehe 

Abbildung 1). Ein gesunkenes Angebot, unter ande-

rem auf Grund ungünstiger Wetterbedingungen, bei 

gleichzeitig hoher Nachfrage gilt als ein Grund für 

den hohen Anstieg des Zuckerpreisindexes. Der Preis-

index für pflanzliche Öle stieg seit Sommer 2014 auf 

den höchsten Wert, angetrieben vor allem durch 

Palmöl, dessen Ernte geringer als erwartet ausfiel. Auf 

den Märkten für Milchprodukte wird ein Rückgang 

bzw. nur moderater Anstieg der Produktion in wichti-

gen Exportländern als Grund für die Erholung der 

Preise angesehen. Der Index stieg im Dezember 2016 

im Vergleich zum Jahresanfang um 35 Punkte. Dage-

gen zeigt der Index der Getreidepreise auf Grund einer 

ausreichenden Versorgungslage und guten Vorher-

sagen für die Ernten in Argentinien und Australien 

eine sinkende Tendenz (FAO, 2017). 

2.2  Freihandelsabkommen 

Trotz der mit großer medialer Aufmerksamkeit ge-

führten Diskussion über die Freihandelsabkommen 

der EU mit Kanada (CETA) sowie den USA (TTIP) 

erlangte die Unterzeichnung weiterer Freihandelsab-

kommen kaum Beachtung. So unterzeichnete die EU 

im Juni 2016 ein Abkommen mit sechs Ländern der 

South African Development Community (SADC). Die 

Vereinbarung ermöglicht für Botswana, Lesotho, 

Mosambik, Namibia und Swasiland einen zollfreien 

Zugang zum EU-Binnenmarkt. Als weiteres Land 

profitiert Südafrika von einer Abschaffung von Zöllen 

für 96 % der Güter seitens der EU. Im Gegenzug  

erleichtern diese Länder den Marktzugang für  

EU-Produkte. Eine Ausnahmeklausel ermöglicht die 

Beibehaltung von Zöllen für „sensible Produkte“ 

(HUTCHISON, 2016b). Waren von besonderer wirt-

schaftlicher Bedeutung für diese sechs Länder sind 

Zucker, Wein und Ethanol. Ein vergleichbares Ab-

kommen der EU mit Ecuador wird voraussichtlich den 

Import von Bananen aus dem südamerikanischen 

Land vereinfachen (SHARPE, 2016). 

Die Unterzeichnung des Freihandelsabkommens 

zwischen der EU und Kanada (CETA) war erst nach 

einer kurzfristigen Neuverhandlung möglich. Das 

wallonische Regionalparlament hatte seine Zustim-

mung verweigert und besondere Schutzmaßnahmen 

für seinen landwirtschaftlichen Sektor gefordert. Der 

Ratifizierungsprozess wurde im Jahr 2016 nicht mehr 

abgeschlossen (HUTCHISON, 2016a). 

Hinsichtlich der Verhandlungen zwischen den 

USA und der EU über ein Freihandelsabkommen 

(TTIP) hat der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl 

für Unsicherheit gesorgt. Die bisherigen Äußerungen 

des neuen US-Präsidenten Donald Trump und seine 

Personalentscheidungen lassen Beobachter an einem 

schnellen Abschluss der Verhandlungen zweifeln. So 

ist als neuer Handelsminister Robert Lightizer nomi-

niert. Dieser zeichnete sich in der Vergangenheit mit 

eher protektionistisch orientierten Forderungen aus 

(KORADE et al., 2017). 

Eine ähnliche Unsicherheit ist hinsichtlich der 

laufenden WTO-Verhandlungen zu verzeichnen. Wäh-

rend der Vorbereitung des 11. Treffens auf Minister-

ebene in Buenos Aires (11.-14. Dezember 2017) stan-

den unter anderem die öffentlichen Lagerhaltungspro-

gramme in Entwicklungsländern auf der Tagesord-

nung (UNGPHAKORN, 2016). Während die Regierun-

gen Indiens und der Gruppe G-33 argumentieren, 

dieses Instrument sei für die Wahrung der nationalen 

Ernährungssicherheit von großer Bedeutung, kritisie-

ren andere Verhandlungsparteien die staatlich festge-

legten Aufkaufpreise als indirekte Subvention der 

Landwirtschaft mit dem Potenzial von Marktverzer-

rungen. Des Weiteren wird ein spezieller Sicherheits-

mechanismus, der es Regierungen in Entwicklungs-

ländern erlauben würde, Zölle über derzeitige Höchst-

grenzen anzuheben, kontrovers diskutiert.  

Während nach dem Ausgang des Referendums in 

Großbritannien mit einem Austritt des Vereinigten 

Königreichs gerechnet wird, verhandelt die EU wei-

terhin mit zwei der Beitrittskandidaten auf dem Bal-

kan. Montenegro hat im Zuge der EU-Beitrittsvorbe-

reitungen die Verhandlungen über das Kapitel Land-

wirtschaft und ländliche Entwicklung begonnen 

(HUTCHISON, 2016c). Auch wenn noch kein Datum 

genannt wird, ist das Land mit den Vorbereitungen 

unter den derzeitigen Kandidatenländern am weitesten 

fortgeschritten.  

3  Herausforderungen der Gemein-
samen Agrarpolitik der EU 

3.1  Diskussion über Zukunft der GAP 

Zwei Jahre nach dem vollständigen Inkrafttreten der 

GAP-Reform 2013 ist die Diskussion zur Zukunft der 

GAP nach 2020 in vollem Gange. Nachdem die nie-

derländische Ratspräsidentschaft dazu bereits im Mai 

2016 ein Diskussionspapier (REGIERUNG DER NIEDER-
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LANDE, 2016) veröffentlicht hatte, kündigte die Euro-

päische Kommission Anfang Dezember an, dass sie 

bis Ende 2017 eine Mitteilung „zur Vereinfachung 

und Modernisierung der Gemeinsamen Agrarpolitik“ 

verabschieden und dazu Anfang 2017 eine öffentliche 

Konsultation starten werde. Neben einer administrati-

ven Vereinfachung nannte Agrarkommissar PHIL HO-

GAN drei Ziele für die zukünftige GAP: eine Verbes-

serung der Marktresilienz europäischer Betriebe, eine 

Stärkung der Nachhaltigkeit und Umweltverträglich-

keit der landwirtschaftlichen Produktionsweise sowie 

Fortschritte bei der Gestaltung des Generationswech-

sels (HOGAN, 2016).  

Diese Ziele waren bereits Gegenstand der Re-

form 2013, welche jedoch schon bei ihrer Verabschie-

dung von Interessenverbänden und nationalen Ver-

waltungen als zu bürokratisch und aus umweltpoliti-

scher Sicht wenig ambitioniert kritisiert worden war. 

Zudem weisen aktuelle Ereignisse auf weiteren Re-

formbedarf hin. So verdeutlichte die anhaltende Preis-

krise auf den Märkten für Milch und Schweinefleisch, 

dass das Risiko- und Krisenmanagement (RKM) unter 

der derzeitigen GAP unzureichend ist. Die ursprüng-

lich als Kompensation für die Abschaffung von Inter-

ventionspreisen eingeführten Direktzahlungen dienen 

Landwirten als Einkommenspuffer, verringern jedoch 

nicht die Einkommensvolatilität. Sie werden von den 

Landwirten häufig als Einkommensstütze, nicht als 

Reserve für Krisenzeiten wahrgenommen.  

Ein Vorschlag für die GAP nach 2020 ist daher die 

Reduktion oder graduelle Abschaffung der Direktzah-

lungen und die Nutzung der dadurch freiwerdenden 

Mittel für gezielte RKM-Maßnahmen (AGRICULTURAL 

MARKETS TASK FORCE, 2016; MATTHEWS, 2016). 

Durch die jüngste Reform wurde bereits die Möglich-

keit eingeführt, im Rahmen der zweiten Säule nationale 

Programme zur Subventionierung von Versicherungs-

prämien sowie Fonds auf Gegenseitigkeit mit einer EU-

Kofinanzierung einzurichten. Da diese Möglichkeit 

bisher von nur wenigen Mitgliedstaaten genutzt wird, 

gibt es Vorschläge, sie zu einem obligatorischen Be-

standteil der GAP zu machen. Auch unter Landwirten 

ist die Bereitschaft zur Teilnahme an RKM-Program-

men gering. Häufig genannte Gründe sind die Unge-

wissheit, ob sich die regelmäßige Zahlung von Beiträ-

gen auszahlen wird, das Vertrauen auf staatlich finan-

zierte ex-post Krisenhilfen sowie eine kulturell und 

regional variierende Bereitschaft zum kollektiven Tei-

len von Risiken (AGRICULTURAL MARKETS TASK 

FORCE, 2016). Die französische Regierung schlägt vor, 

die Teilnahme an RKM-Programmen bei Beibehaltung 

der Direktzahlungen zur Voraussetzung für deren Aus-

zahlung zu machen (konditionelles RKM) (REGIERUNG 

DER REPUBLIK FRANKREICH, 2016). Ein breiter Kon-

sens besteht bereits in der Hinsicht, dass die Position 

der Landwirte in der Lebensmittelversorgungskette 

gestärkt werden muss. Diskutierte Maßnahmen sind ein 

Ausbau der Marktbeobachtungsmechanismen, eine ge-

setzliche Verpflichtung zu schriftlichen Verträgen zwi-

schen Einzelhandel und Produzenten sowie Kollektiv-

verhandlungen zwischen Landwirtschafts- und Einzel-

handelsverbänden (AGRICULTURAL MARKETS TASK 

FORCE, 2016).  

Erste Evaluationen der Umsetzung der Greening-

Prämie weisen auf eine geringe ökologische Effektivi-

tät hin. Die meisten Mitgliedstaaten haben wenig Ge-

brauch von anspruchsvollen Greening-Regelungen 

gemacht (EUROPÄISCHE KOMMISSION, 2016b). Die 

Landwirte setzen in der Regel aus betriebswirtschaft-

lichen Gründen die für sie einfachsten, meist ökolo-

gisch weniger wertvollen Greening-Lösungen um. 

Bürokratische Auflagen und damit verbundene Kon-

trollrisiken behindern die Umsetzung anspruchsvoller 

Maßnahmen (OPPERMANN et al., 2016). Zudem 

kommt es in manchen Regionen zu erheblichen Mit-

nahmeeffekten (LAKNER und BOSSE, 2016). Soll eine 

GAP nach 2020 „stärker ambitionierte Umweltziele 

verfolgen“ als bisher, wie von Agrarkommissar Phil 

Hogan angekündigt, so muss das Instrument der 

Greening-Prämie grundlegend revidiert werden. Im 

Vorfeld der GAP-Reform 2013 sind bereits verschie-

dene Alternativen zur Greening-Prämie diskutiert 

worden (MATTHEWS, 2012). In der derzeitigen Debat-

te wird vor allem das Konzept des „konditionellen 

Greenings“ wieder aufgegriffen (z.B. MATTHEWS, 

2016). Das „konditionelle Greening“ koppelt den An-

spruch auf Direktzahlungen an die Teilnahme an nati-

onalen Umweltprogrammen. Der Naturschutzbund 

(NABU) schlägt eine Ersetzung der Direktzahlung 

durch Prämien für Umwelt- und Klimaleistungen vor. 

An die Stelle von Ansprüchen auf Einkommensunter-

stützung tritt in diesem Modell eine vertragsbasierte 

Entlohnung für allgemeinnützige Leistungen (OPPER-

MANN et al., 2016).  

Die niederländische Regierung hat unter ihrer 

Ratspräsidentschaft eine Ersetzung der GAP durch 

eine „Gemeinsame Agrar- und Lebensmittelpolitik“ 

(GALP) angeregt (REGIERUNG DER NIEDERLANDE, 

2016). Herausforderungen, wie faire Löhne in der 

Landwirtschaft, eine Versorgung mit sicheren und 

gesunden Lebensmitteln sowie eine umweltfreund-

liche Lebensmittelproduktion könnten nicht durch die 
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Landwirte alleine bewältigt werden, weshalb eine 

GAP nach 2020 gezielt an die verarbeitende Industrie, 

den Einzelhandel sowie die Konsumenten adressiert 

werden müsste. Denkbar ist zum Beispiel eine stärke-

re Zusammenarbeit von Politik, Einzelhandel und 

Produzenten bei der Entwicklung und Umsetzung von 

Umweltprogrammen, Vereinbarungen mit der Indus-

trie zur Begrenzung bestimmter Lebensmittelinhalts-

stoffe, Programmen zur Förderung eines gesunden 

und nachhaltigen Konsumverhaltens sowie Projekten 

zu Smart Supply Chains (FRESCO und POPPE, 2016). 

Eine grundlegende Umstrukturierung der GAP in 

eine GALP bis 2020, einschließlich der damit einher-

gehenden Umverteilung von Haushaltsmitteln, ist un-

wahrscheinlich, ebenso die Abschaffung oder graduel-

le Ersetzung von Direktzahlungen. Diesen Vorschlä-

gen fehlt sowohl die Unterstützung der Generaldirekti-

on Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, als auch 

wichtiger Stakeholder in Brüssel. Zudem sprechen der 

parlamentarische und haushaltspolitische Zeitplan 

gegen umfassende Reformen bis 2020 (MATTHEWS, 

2016). Wie der Titel der angekündigten Kommissi-

onsmitteilung „zur Vereinfachung und Modernisierung 

der Gemeinsamen Agrarpolitik“ nahelegt, werden 

administrative Vereinfachungen und technische An-

passungen im Vordergrund stehen. Maßnahmen zur 

Stärkung der Landwirte in der Lebensmittelkette könn-

ten jedoch in langfristiger Sicht der Umstrukturierung 

der GAP in eine GALP die Tür öffnen. 

Als ein letztes Beispiel für die zum Teil sehr un-

terschiedlichen Positionen sei hier die Studie von 

BENNING und REICHERT (2017) im Auftrag des agrar-

politischen Sprechers der Fraktion Die Grünen/ 

Europäische Freie Allianz im Europaparlament ge-

nannt. Das Referenzsystem der Autoren betont sehr 

stark die Aspekte einer stark regional ausgerichteten 

Kreislaufwirtschaft von Nährstoffen und einer beson-

deren Rolle von Familienbetrieben. Für Betriebe, die 

die gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllen, sol-

len nach Forderung der Autoren die Zahlungsansprü-

che schrittweise auslaufen. Im Gegenzug soll die Um-

stellung auf eine „flächengebundene, tierfreundliche 

Fleisch- und Milcherzeugung auf Basis heimischer 

Futtermittel“ (BENNING und REICHERT, 2017: 68) 

mittels Prämien unterstützt werden. Die Bereitstellung 

von Naturschutzleistungen soll ebenfalls finanziell 

gefördert werden. Zur Internalisierung negativer ex-

terner Effekte werden Pestizid- und Stickstoffabgaben 

gefordert. Die sehr weitgehenden Forderungen zur 

Reduktion des Imports von Eiweißfuttermitteln und 

des Fleischverbrauchs in der EU werden aber nicht 

mit konkreten Instrumenten untersetzt. 

Viele der oben vorgestellten Positionen stellen 

eher Standpunkte als konkrete Politikinstrumente dar. 

Somit ist eine ausführliche Bewertung aus wissen-

schaftlicher Sicht in diesem Stadium nur bedingt mög-

lich. Da die Diskussion über die GAP nach 2020 ge-

rade erst begonnen hat, ist mit der Veröffentlichung 

weiterer Beiträge zu rechnen. Alan Matthews bietet 

auf seinem Blog eine Literaturliste: http://capreform. 

eu/bibliography-of-proposals-for-cap-post-2020-nov-

2016/. 

3.2  Interdependenzen zwischen der Agrar-
politik und anderen Politikbereichen 

Ein Beispiel für die Verknüpfung der Agrarpolitik mit 

anderen Politikbereichen ist die Klima- und Energie-

strategie der EU-Kommission. Klimaschutz ist schon 

seit einiger Zeit Bestandteil der Ziele der GAP. Als 

Beitrag zur Umsetzung der Beschlüsse des Pariser 

Klimagipfels 2015 schlug die EU-Kommission im 

Sommer 2016 bindende Reduktionsziele für Treib-

haugasemissionen bis zum Jahr 2030 vor. Dieser Stra-

tegie zufolge würden verbindliche nationale Redukti-

onsziele für Emissionen aus der Landwirtschaft im 

Rahmen einer „Lastenverteilungsverordnung (‚Effort 

Sharing Regulation‘ (ESR)) festgelegt. Im Durch-

schnitt über die nicht vom Emissionshandel erfassten 

Sektoren, darunter auch die Landwirtschaft, soll der 

Treibhausgasausstoß um 30 % gesenkt werden 

(HUTCHISON, 2016a).  

Neben den Treibhausgasen stellen auch die Min-

derungsverpflichtungen für Luftschadstoffe eine Her-

ausforderung dar. EU-weit sollen laut Vorschlag der 

Kommission die Emissionen von Luftschadstoffen, 

inklusive Ammoniak, bis 2030 um 19 % gegenüber 

2005 gesenkt werden (HUTCHISON, 2016a). Für 

Deutschland wird die derzeit gültige Höchstmenge 

von 550 000 t deutlich überschritten. Das Umwelt-

bundesamt beziffert die Ammoniak-Emissionsmengen 

im Jahr 2014 mit 740 000 t, davon 95 % aus der 

Landwirtschaft (UMWELTBUNDESAMT, 2016). 

Anhand eines Beispiels sollen die Interdependen-

zen zwischen Agrar- und Klimapolitik und die poten-

tielle Inkonsistenz von politikinduzierten Anreizen 

ausführlicher dargestellt werden. Die EU-Mitglied-

staaten können Landwirten eine teilweise Rückerstat-

tung der gezahlten Energiesteuer gewähren. Abbil-

dung 2 gibt einen Überblick über die steuerliche Son-

derbehandlung von Diesel für die landwirtschaftliche 

Nutzung, gemessen als relativer Anteil der Differenz 

zwischen den Steuersätzen am normalen Steuersatz. 

Ein Wert von null bedeutet einen einheitlichen Steuer-

satz und ein Wert von eins eine vollständige Steuerbe-
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freiung von landwirtschaftlich genutztem Diesel. Mit 

Ausnahme der Niederlande, der Slowakei, Österreich 

und Malta wird die Möglichkeit einer Sonderbehand-

lung der Landwirtschaft von allen EU-Mitgliedstaaten 

genutzt. Griechenland hat die vollständige Steuerbe-

freiung des Agrardiesels zum Oktober 2016 abge-

schafft. Auf der anderen Seite gewähren Luxemburg, 

Kroatien, Belgien und Zypern eine vollständige Steu-

erbefreiung für Agrardiesel. Für die weiteren 17 Staa-

ten liegt die Steuerdifferenz zwischen 20 % (Polen) 

und 95 % (Rumänien). Deutschland liegt mit einer 

Differenz von 46 % eher am Ende der Rangliste. 

Die Landwirte in Deutschland verbrauchen unge-

fähr 1,9 Mrd. l Diesel pro Jahr. Dies entspricht einem 

CO2-Äquivalent von 5,1 Mio. t (ZIMMERMANN, 2015). 

In den Jahren 2012-2013 belief sich die Rückerstat-

tung aus dem Bundeshaushalt im Durchschnitt auf 

427,6 Mio. Euro (Statistisches Bundesamt zitiert in 

(ZIMMERMANN, 2015). Auch wenn die Emissionen 

aus dem Dieselverbrauch der Landwirtschaft mit 

0,53 % nur einen sehr geringen Anteil an den CO2-

Gesamtemissionen Deutschlands einnehmen, wird 

doch ein negativer externer Effekt noch zusätzlich 

gefördert. Neben dem fehlenden Anreiz zur Einspa-

rung von Dieseltreibstoff steht die Rückerstattung im 

Widerspruch zu anderen Maßnahmen, die z. B. die 

Energieeffizienz der Landwirtschaft steigern soll. Auf 

Basis der Testbetriebsdaten profitieren Ackerbaube-

triebe mit im Durchschnitt 3 378 Euro pro Jahr am 

stärksten. Dagegen erhalten Gartenbaubetriebe im 

Durchschnitt 346 Euro pro Jahr rückerstattet. Auf 

Grund der Agrarstruktur und der durchschnittlichen 

Betriebsgrößen ergibt sich auch ein starkes regionales 

Gefälle. So erhalten Betriebe in Mecklenburg-Vor-

pommern im Durchschnitt 5 890 Euro pro Jahr, Be-

triebe in Rheinland-Pfalz dagegen 1 558 Euro pro Jahr 

(BUNDESMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG UND LAND-

WIRTSCHAFT, 2015).  

3.3  Umgang mit der besonderen Situation 
auf Agrarmärkten 

Die vergleichsweise niedrigen Erzeugerpreise für 

Milch und Fleisch haben auch im Jahr 2016 zu einer 

lebhaften Debatte über eine Mengensteuerung durch 

die Agrarpolitik geführt. Besonders prononciert wird 

die Forderung nach einer Wiedereinführung einer 

freiwilligen oder sogar verpflichtenden Mengensteue-

rung für die Milcherzeugung beispielsweise vom 

Bund Deutscher Milchviehhalter (BDM) und dem 

European Milk Board (EMB) vorgetragen (AGRA-

EUROPE, 2016a). Als Gegenposition haben Agraröko-

nomen der Universitäten Berlin, Göttingen und 

Rostock in einem Beitrag ihre Position eines mög-

lichst nicht verzerrten Wettbewerbs auf den Milch-

märkten dargestellt (BRÜMMER et al., 2016). Bezug 

nehmend auf den Vorschlag eines Zusammenschlus-

ses von Anbietern zur Durchsetzung höherer Preise, 

d. h. die Bildung eines Kartells, kritisieren die Auto-

ren diesen als „wettbewerbspolitisch problematisch 

und wettbewerbsrechtlich unzulässig“. Zusätzlich wäre 

die Stabilität eines derartigen Kartells angesichts der 

großen Heterogenität der Produktionskosten unter den 

Abbildung 2.  Steuerliche Sonderbehandlung von Agrardiesel in der EU-28 

 
Anmerkungen: Für Bulgarien keine Angaben verfügbar. Stand 01. Juli 2016 (Ausnahme: * 01. Juli 2015) 

Quelle: eigene Darstellung nach EUROPÄISCHE KOMMISSION - DG STEUERN UND ZOLLUNION (2016) 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

LU
X

H
R

V

B
EL

C
YP

R
O

U

LT
U

LV
A

D
N

K

H
U

N

G
B

R

IR
L

IT
A

ES
P

FR
A

ES
T

P
R

T

SV
N

FI
N

D
EU

SW
E

P
O

L*

N
LD

*

SV
K

*

A
U

T*

M
LT

*

G
R

C

C
ZE

R
e

la
ti

ve
 D

if
fe

re
n

z 
d

e
r 

D
ie

se
lb

e
st

e
u

e
ru

n
g 

 
fü

r 
La

n
d

w
ir

ts
ch

af
t 



GJAE 66 (2017), Supplement  

Die landwirtschaftlichen Märkte an der Jahreswende 2016/17 

6 

europäischen Milcherzeugern kontinuierlich gefähr-

det. Die Agrarökonomen empfehlen in ihrer Stellung-

nahme einen Mix aus sozialpolitischen Instrumenten 

zur Begleitung des langfristigen Strukturwandels und 

kurzfristigen Instrumenten zur Behebung von Liquidi-

tätsengpässen von im Grunde wettbewerbsfähigen 

Milcherzeugern. 

Auf nationaler Ebene einigten sich die Agrarmi-

nister der Bundesländer auf ihrem Frühjahrstreffen auf 

eine Reihe von Maßnahmen zum Beispiel im Bereich 

der landwirtschaftlichen Unfallversicherung und des 

Steuerrechts (AGRA-EUROPE, 2016b). 

Zu den weiteren beschlossenen Maßnahmen zäh-

len beispielsweise eine Ausweitung der nationalen 

Spielräume für staatliche Beihilfen sowie eine Aus-

weitung der Intervention von Milchprodukten. So 

wird den Mitgliedstaaten die Möglichkeit eingeräumt, 

pro Betrieb bis zu 15 000 Euro im Jahr statt wie bisher 

15 000 Euro in drei Jahren zu zahlen. Bisher beste-

hende nationale Obergrenzen für diese Beihilfen wur-

den aufgehoben (AGRAR-EUROPE, 2016f). Hinsicht-

lich der Intervention für Milchprodukte wurden die 

Höchstgrenzen für Magermilchpulver von 109 000 t 

auf 218 000 t und für Butter von 60 000 t auf 

100 000 t erhöht (AGRA-EUROPE, 2016e). 

Nach den aus Sicht der Mitgliedstaaten positiven 

Erfahrungen mit der EU-Marktbeobachtungsstelle für 

den Milchmarkt soll eine ähnliche Einrichtung für den 

Rind- und Schweinefleischmarkt (Meat Market Ob-

servatory) etabliert werden (EUROPÄISCHE KOMMIS-

SION, 2016a; AGRA-EUROPE, 2016f). 

Im Juli 2016 kündigte die Kommission ein weite-

res Hilfspaket für die Landwirtschaft an (AGRA-

EUROPE, 2016h). Die Mittel im Umfang von 500 Mio. 

Euro sollen Erzeugern von Milch sowie Obst und Ge-

müse zugutekommen. Ein Betrag von 150 Mio. Euro 

ist für die Kompensation einer freiwilligen Mengenre-

duktion durch die Milcherzeuger (d. h. 0,14 Euro/ kg 

nicht vermarkteter Milch) vorgesehen. Damit kann die 

Nichtvermarktung von 1,07 t Milch kompensiert wer-

den. Für den verbleibenden Betrag von 350 Mio. Euro 

haben die Mitgliedstaaten die Möglichkeit, eigene Maß-

nahmen zu wählen. Zusätzlich können die Mittel 

durch die Mitgliedstaaten um bis zu 100 % erhöht 

werden.  

Ursprünglich waren in der entsprechenden Ver-

ordnung 2016/1612 vier Antragszeiträume vorgese-

hen. Die Anträge in den ersten beiden Runden über-

stiegen aber schon das vorgesehene Budget. Etwa 

90 % der beantragten Zahlungen entfallen auf 13 EU-

Mitgliedstaaten (siehe Abbildung 3). In diesen 13 

Staaten werden 88 % der Kuhmilcherzeugung in der 

EU-28 produziert. Darunter sind die großen Milcher-

zeuger Deutschland, Frankreich, Großbritannien und 

die Niederlande. Auffallend ist die geringe Anzahl 

von Anträgen aus Rumänien, dessen Landwirte mit 

2,4 % zur EU-Milcherzeugung beitragen, aber nur 

0,2 % der Anträge gestellt haben. Die Abbildung prä-

sentiert des Weiteren die durchschnittlich beantragte 

Menge. In der Verordnung ist eine Mindestmenge von 

1,5 t je Antrag vorgeschrieben. Die höchsten Anträge 

kamen von Landwirten aus Ungarn (103 t/Antrag) und 

Abbildung 3.  Nutzung des Milchreduktionsprogrammes in ausgewählten Mitgliedstaaten 

 

Quelle: EUROSTAT (2017), EUROPÄISCHE KOMMISSION (2017) 
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der Slowakei (102 t/Antrag). Beide Länder sind aber 

auf Grund der relativ geringen Gesamtzahl von An-

trägen nicht in der Abbildung enthalten. 

Die mittlere Säule repräsentiert den Anteil der 

beantragten Mengen an der Kuhmilchproduktion des 

jeweiligen Landes. Die Werte liegen in Irland mit 

1,13 % und Portugal mit 1,02 % am höchsten. Da die 

Auszahlungen erst nach Ablauf der Nichtvermarktung 

erfolgt, ist eine abschließende Bewertung des Pro-

gramms erst zur Jahresmitte 2017 möglich. 

Die geplante Verwendung der Gelder aus dem 

Hilfspaket in den Mitgliedstaaten verdeutlicht die sehr 

unterschiedlichen Präferenzen der jeweiligen Regierun-

gen:  

 Deutschland: Im Rahmen eines Milchsondermaß-

nahmengesetzes werden die für Deutschland zur 

Verfügung stehenden Mittel des Hilfspaketes für 

Liquiditätssicherungsdarlehen bereitgestellt. Die 

Finanzierung setzt sich aus dem Anteil am EU-

Hilfspaket für Deutschland in Höhe von 57,955 

Mio. Euro und einer nationalen Aufstockung um 

den gleichen Betrag zusammen. Insgesamt stehen 

damit 116 Mio. Euro zur Verfügung (AGRA-

EUROPE, 2016c).  

 Niederlande: Die niederländische Regierung will 

die zur Verfügung gestellten Mittel vor allem für 

strukturelle Maßnahmen einsetzen. So sollen unter 

anderem Qualitätssysteme und Investitionen in die 

Behandlung und Aufwertung von Mist und Gülle 

gefördert werden (REIJN, 2016).  

 Frankreich: Nach Plänen der französischen Regie-

rung werden die 23 Mio. Euro für gekoppelte Di-

rektzahlungen an Landwirte ohne eine Verpflich-

tung zur Mengenreduktion verwendet. So wird die 

Zahlung von Sonderbeihilfen in Höhe von 1 000 

Euro je Kuh und von 150 Euro je Jungbullen mit 

einem Verkaufsgewicht von weniger als 360 kg 

angekündigt (AGRA-EUROPE, 2016g). 

Da die EU-Kommission die Hilfspakete für die Land-

wirtschaft aus dem laufenden Haushalt 2016 bzw. 

dem Haushalt 2017 (zweites Hilfspaket vom Juli 

2016) finanziert, wird die einbehaltene Krisenreserve 

zurück erstattet. Die Krisenreserve beläuft sich 2016 

auf einen Betrag von 435 Mio. Euro (AGRA-EUROPE, 

2016d). Frankreich (über 90 Mio.), Deutschland (60 

Mio.) und Spanien (56 Mio.) erhalten die höchsten 

Beträge. Somit wird allen Landwirten, die Direktzah-

lungen über 2 000 Euro erhalten und deren Betriebs-

prämie entsprechend gekürzt wurde, die Kürzung 

erstattet. Landwirte in Bulgarien, Kroatien und Rumä-

nien sind von dieser Regelung ausgenommen, da das 

Betriebsprämiensystem in diesen Ländern noch nicht 

vollständig implementiert wurde. Seit ihrer Einfüh-

rung im Jahr 2013 wurde die Krisenreserve noch nie 

verwendet. 

3.4  Prüfungen von Maßnahmen der  
GAP durch den Europäischen  
Rechnungshof 

Die Unterstützung der Einkommen und des Lebens-

standards der Landwirte ist ein zentrales Ziel der 

GAP. Trotz der relativen Abnahme gemessen am Ge-

samtbudget der Europäischen Kommission ist derzeit 

fast ein Drittel des EU-Haushaltes dafür vorgesehen. 

Der Europäische Rechnungshof hat sich im Rahmen 

eines Sonderprüfungsberichtes mit der Effektivität der 

Direktzahlungen als Instrument zur Verbesserung 

landwirtschaftlicher Einkommen befasst (EUROPÄI-

SCHER RECHNUNGSHOF, 2016). Im Mittelpunkt der 

Prüfung standen die Ermittlung der erforderlichen 

statistischen Daten durch die Kommission, deren Qua-

lität und die Definition relevanter Indikatoren. Der 

Rechnungshof bemängelt das Fehlen repräsentativer 

Daten zur Messung der verfügbaren Einkommen 

landwirtschaftlicher Haushalte. So werden beispiels-

weise zwischen 12 % (Bulgarien) bis zu 79 % (Slo-

wakei) der landwirtschaftlichen Unternehmen, die von 

der GAP profitieren, nicht vom Informationsnetz 

landwirtschaftlicher Buchführungen (INLB) erfasst. 

Darüber hinaus besteht kein zuverlässiges System, das 

einen Vergleich zwischen landwirtschaftlichen und 

nicht-landwirtschaftlichen Einkommen ermöglichen 

könnte. Damit kann aus wissenschaftlicher Sicht keine 

ordnungsgemäße Bewertung der Effektivität von Di-

rektzahlungen durchgeführt werden.  

In einem weiteren Sonderbericht prüfte der Euro-

päische Rechnungshof die Kosteneffizienz von EU-

Beihilfen zur Entwicklung des ländlichen Raums für 

nicht-produktive Investitionen (NPI). Sogenannte 

nicht-produktive Investitionen sind Maßnahmen mit 

einer beabsichtigten positiven Umweltwirkung, aber 

ohne eine Steigerung des Wertes oder Einnahmen des 

Betriebes. Die Mittel werden von der EU im Rahmen 

des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Ent-

wicklung des ländlichen Raums (ELER) zur Verfü-

gung gestellt und bedürfen einer nationalen Kofinan-

zierung. Im Programmplanungszeitraum 2007-2013 

wurden für die Maßnahme NPI 550 Mio. Euro aus 

dem ELER bzw. 859 Mio. Euro an öffentlichen Gel-

dern (ELER plus nationale Kofinanzierung) ausge-

zahlt (EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF, 2015: 12). 

Der Rechnungshof stellt fest, dass 71 % der unter-
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suchten Projekte  zur Erreichung von Agrarumwelt-

zielen beitrugen. Gleichzeitig wird aber kritisiert, dass 

bei drei Vierteln der Projekte die Kosten unangemes-

sen hoch waren. Da die festgestellten Mängel nicht 

projektspezifisch waren, sondern häufig durch unzu-

reichende Verfahren in den Verwaltungs- und Kon-

trollsystemen bedingt wurden, ist es wahrscheinlich, 

dass auch in nicht geprüften Projekten keine kosten-

effiziente Umsetzung von NPI vorliegt. 
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